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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

2012 wurden durch den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „Hotel am Bostalsee“ 
erstmals die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung eines Hotels am 
Bostalsee geschaffen. Mithilfe des 
Bebauungsplanes „1. Änderung und Erwei-
terung Hotel am Bostalsee“ wurden diese 
Ansätze im Jahr 2013 nochmals weiterent-
wickelt, konkretisiert und ergänzt. 2017 
wurde der Hotelkomplex dann im Zuge des 
Bebauungsplanes „Erweiterung Hotel am 
Bostalsee“ zum bis dato letzten Mal be-
darfsgerecht nach Süden erweitert (Außen-
bereich, gestiegener Flächenbedarf).

Die Vorhabenträgerin, die Hotelkultur 
GmbH & Co. KG aus Nonnweiler, plant nun 
- aufgrund der aktuellen Energiekrise - den 
Neubau einer Hackschnitzelheizzentrale zur 
alternativen Versorgung des Hotels Seezeit-
lodge mit nachwachsenden Rohstoffen so-
wie zur Reduzierung der Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern. Zudem soll der ho-
teleigene Bauhof ins Umfeld der neuen 
Heizzentrale verlagert werden. Das 
Plangebiet schließt unmittelbar östlich an 
die bisherige Fläche des Hotelkomplexes 
an. Im Mittelpunkt des gesamten Vorha-
bens steht der Nachhaltigkeitsgedanke.

Erschlossen werden soll die Heizzentrale 
und der Bauhof über eine neu zu errichten-
de Anbindung zwischen der Staudammstra-
ße und der Straße „Am Bostalsee“.

Das Plangebiet liegt derzeit teilweise inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebau
ungsplanes „1. Änderung und Erweiterung 
Hotel am Bostalsee“ von 2013 (kleinflächi-
ge Überschneidung an östlicher Spitze). Die 
planungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt 
sich aktuell jedoch überwiegend nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung jedoch nicht realisierungsfähig. Des-
halb bedarf es der 2. Änderung und Erwei-
terung durch die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes. Der vor-
liegende Bebauungsplan ersetzt in seinem 
Geltungsbereich den Bebauungsplan „1. 
Änderung und Erweiterung Hotel am 
Bostalsee“.

Dementsprechend hat die Gemeinde Noh-
felden nach § 1 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 
1 BauGB i.V.m. § 12 BauGB auf Antrag des 
Vorhabenträgers die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes mit Vor-

haben- und Erschließungsplan „2. Ände-
rung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ 
beschlossen.

Der Gesamtgeltungsbereich des vorhaben
bezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 0,8 ha. Der Ände-
rungsbereich zum bestehenden Bebauungs-
plan „1. Änderung und Erweiterung Hotel 
am Bostalsee“ beträgt lediglich ca. 0,1 ha.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Planungsbüro Neuland-Saar, Brücken-
straße 1, 66625 Nohfelden-Bosen, beauf-
tragt.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Nohfelden stellt 
für den Geltungsbereich ein Sondergebiet 
für Erholung und Tourismus dar. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan ist somit 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt.

Voraussetzungen des vorhaben­
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbeschrei
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Gemeinde Nohfelden vorzulegen und 
abzustimmen.

•	 Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Gemeinde Nohfelden ab-
gestimmten Planes zur Durchführung 
des Vorhabens innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Pla-
nungs- und Erschließungskosten ganz 
oder teilweise verpflichtet, ist vor dem 
Satzungsbeschluss des vorhabenbezo

genen Bebauungsplanes zwischen 
Vorhabenträger und Kommune abzu-
schließen.

•	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem vorhabenbezo
genen Bebauungsplan selbstständig.



Vhbz. Bebauungsplan „2. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ 5 www.kernplan.de

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil 
Gonnesweiler der Gemeinde Nohfelden. Es 
liegt südwestlich der im Zusammenhang 
bebauten Ortslage im direkten Umfeld der 
Seezeitlodge am Bostalsee.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

•	 im Norden durch die Verkehrsfläche der 
Staudammstraße,

•	 im Osten durch landwirtschaftliche Flä-
chen,

•	 im Süden durch Forstflächen sowie

•	 im Westen durch die Verkehrsfläche der 
Straße „Am Bostalsee“ (private 
Erschließungsstraße).

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und  
Umgebungsnutzung

Abgesehen vom nördlichen Teil des 
Plangebietes, welcher sich aktuell als Forst-
fläche darstellt, wird das Plangebiet derzeit 
landwirtschaftlich genutzt.

Die Umgebung ist überwiegend durch das 
Hotel Seezeitlodge und den Bostalsee mit 
seinen touristischen Angeboten geprägt. 
Die östlich des Plangebietes angrenzenden 
Grünflächen werden landwirtschaftlich ge-
nutzt. Nach Süden und Osten schließen sich 
Frei- und Forstflächen an. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich im Eigentum 
des Vorhabenträgers bzw. ist dieser verfü-

gungsberechtigt. Aufgrund der Eigentums
verhältnisse ist von einer zügigen Realisie-
rung des Vorhabens auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südwesten nach 
Nordosten leicht ab.

Auswirkungen der Topografie auf die Kon-
zeption der Bebauung, Erschließung und 
Entwässerung des Plangebietes sowie die 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes können folglich nicht 
ausgeschlossen werden. Es wird zu gering-
fügigen Reliefveränderungen durch das 
Planvorhaben kommen, da Geländemodel-
lierungen zur zweckmäßigen Bebauung des 
Plangebietes erforderlich sein werden.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes wird 
über eine private Erschließungsstraße erfol-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich und Umgebungsnutzung; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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gen, welche im Rahmen des Baus der Hack-
schnitzelheizzentrale angelegt wird. Diese 
bindet die Heizzentrale und den hoteleige-
nen Bauhof über die Staudammstraße an 
das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz 
an.

Die nächstgelegene Autobahnanschluss-
stelle befindet sich ca. 6 km nördlich des 
Plangebietes (BAB 62, AS 3 „Nohfelden-
Türkismühle“). Die BAB 1 liegt wiederum 
ca. 13 km westlich (AS 138 „Nonnweiler-
Primstal“).

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund des westlich angrenzenden Hotels 
grundsätzlich schon vorhanden (Wasser, 
Elektrizität, etc.). Das Plangebiet ist im 
Trennsystem zu entwässern. Das anfallende 
Schmutzwasser ist in die bestehende Kana-
lisation einzuleiten.

Das unbelastete Niederschlagswasser, wel-
ches auf dem Grundstück anfällt, ist vor Ort 
zu versickern, zurückzuhalten (z.B. in Zister-
nen) und zu nutzen sowie bei Bedarf ge-
drosselt in das öffentliche Kanalsystem ein-
zuleiten. Die Vorgaben des § 49a SWG zur 
Beseitigung des Niederschlagswasser sind 
anzuwenden.

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet. 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 
28.10.2022)

Blick von Nordwesten auf das Plangebiet; Foto: Kernplan

Karte zur potenziellen Versickerungseignung des Bodens; ohne Maßstab; Quelle LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 28.10.2022
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Nohfelden / Türkismühle (bipolares Grundzentrum), Gonnesweiler in dessen Nahbereich; 
Ländlicher Raum; Lage an Siedlungsachse 1. Ordnung

Vorranggebiete •	 nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze Der Bostalsee in der Gemeinde Nohfelden ist im aktuellen Landesentwicklungsplan Saar-
land, Teilabschnitt Umwelt, als spezifischer Standortbereich für Tourismus (BT) ausgewie-
sen.

Darin heißt es: „In den in Teil B dargestellten Standortbereichen für Tourismus (BT) sind 
die für den Tourismus wichtigen Einrichtungen und Maßnahmen vorzusehen. Sie sind zu 
touristischen Zentren zusammenzufassen und in sinnvoller gegenseitiger funktionaler Er-
gänzung aufeinander abzustimmen. Die Standortbereiche sind bei räumlichen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten, insbesondere sind sie in Bauleitplänen in der Fläche zu 
konkretisieren und festzulegen. Dem Tourismus entgegenstehende Nutzungen sind an 
den Standortbereichen grundsätzlich nicht zulässig.“

„Standortbereiche für Tourismus (BT) beinhalten größere, für den überregionalen Touris-
mus wichtige Einrichtungen der Segmente Kur- und Erholungstourismus, wie z. B. heilkli-
matische Kurorte, Kneipp-Kurorte, Luftkurorte, Erholungsorte, Ferienparks mit mehr als 
1.000 Betten und Stauseen mit über 20 ha Wasserfläche sowie des Segments Kultur- 
bzw. Städtetourismus. An den festgelegten Standorten sind entsprechende bauliche und 
betriebliche Maßnahmen raumordnerisch grundsätzlich unbedenklich.“ 
Quelle: Landesentwicklungsplan Saarland 2004, Teilabschnitt Umwelt

Somit steht der Entwicklung eines energetischen Wirtschaftshofes für den exklusiven Ho-
telbetrieb am Bostalsee aus landesplanerischer Sicht grundsätzlich nichts entgegen. Eine 
entsprechende, nachhaltige Entwicklung ist an diesem Schwerpunktstandort für Touris-
mus in Anbetracht der Energiekrise wünschenswert.

Landschaftsprogramm •	 keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen nach aktuellem 
Landschaftsprogramm des Saarlandes (Juni 2009)

•	 Lage innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück nachrichtlich übernommen 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 nicht betroffen

Naturpark •	 Der Planungs-Standort liegt im gemäß § 27 BNatSchG geschützten, mit Saarländi-
scher Verordnung vom 1.3.2007 (geändert durch die Verordnung vom 30.07.2010) 
festgesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“. Schutzzweck ist laut § 2 der Verordnung 
die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Mittelgebirgslandschaft mit ihren die 
Landschaft prägenden Merkmalen zur Erholung der Bevölkerung und für den natur-
verbundenen Tourismus. Da das Plangebiet aktuell keine nennenswerte Bedeutung 
für das Landschaftsbild, die Erholung und den Tourismus besitzt, steht die Lage 
des Bebauungsplangebietes im Naturpark nicht im Widerspruch zur vorgesehenen 
Planung.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

•	 nicht betroffen



Vhbz. Bebauungsplan „2. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ 8 www.kernplan.de

Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäo-
logisch bedeutende Landschaften nach 
§ 6 SDSchG oder in amtlichen Karten 
verzeichnete Gebiete

•	 nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Allgemeiner Schutz wild lebender 
Tiere und Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 
BNatSchG)

Da im Rahmen des Vorhabens Gehölze entfernt werden müssen, ist als Vermeidungs-
maßnahme der nach § 39 BNatSchG festgelegte allgemeine Schutz wild lebender Pflan-
zen und Tiere zu beachten, d.h. es wird eine jahreszeitliche Beschränkung der Rodungs-
arbeiten vorgegeben. Gemäß § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG müssen Rodungsarbeiten, 
Gehölzbeseitigungen und das Auf-den Stock-Setzen generell außerhalb der Vegetations-
periode und Hauptfortpflanzungszeit der Tiere innerhalb des Zeitraums von Oktober bis 
Ende Februar (01.10.-28.02.) durchgeführt werden, um eine Zerstörung besiedelter 
Fortpflanzungsstätten und damit gleichzeitig eine Tötung von noch nicht fluchtfähigen 
Individuen geschützter Tierarten zu verhindern. Bei Einhaltung dieser Maßnahme kann 
für die hecken-, strauch- und baumbrütenden Vogelarten sowie ggf. auch für andere Tier-
arten, die Bäume / Gehölzbestände als Fortpflanzungsraum nutzen, eine Zerstörung be-
siedelter Fortpflanzungsstätten und damit gleichzeitig eine Tötung von Tieren vermieden 
werden.

Naturschutzfachliche Kurzbeurteilung

Für das Hotel „Seezeitlodge“ am Bostalsee besteht seit 2013 der rechtskräftige Bebau-
ungsplan „1. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“. Aufgrund eines gestiege-
nen Flächenbedarfs und der Notwendigkeit von Erweiterungen und Ergänzungen wurde 
dieser 2017 in einem Teilbereich durch den Bebauungsplan „Erweiterung Hotel am 
Bostalsee“ ersetzt und nach Süden erweitert. Im direkten östlichen Anschluss an den 
aktuellen räumlichen Geltungsbereich - mit einer kleinflächigen Überschneidung an der 
östlichsten Spitze - soll eine Hackschnitzelheizanlage inkl. von LKW befahrbarem, voll 
versiegeltem Vorplatz neu errichtet werden. Die Zufahrt soll von Gonnesweiler her über 
die Staudammstraße erfolgen, die auch als Zufahrt zum Hotel sowie zum dicht benach-
barten Staudammparkplatz dient. Hierzu muss auf einer Länge von ca. 35 m eine durch 
ein straßenbegleitendes Feldgehölz verlaufende Abzweigung neu gebaut werden.

Das geplante Gebäude umfasst nach der von der Firma BTB Lauer GmbH & Co. KG zur 
Verfügung gestellten Planzeichnung (dwg-Lageplan-Ergänzungsplanung, Stand 
14.10.2022) eine Fläche von ca. 320 m2, die umgebenden Flächen für Vorplatz und Zu-
fahrt ca. 650 m2. Demnach ergibt sich eine voll versiegelte Fläche von ca. 1.000 qm. 
Aufgrund des vorhandenen Gefälles müssen Geländemodellierungen zum Geländeaus-
gleich erfolgen.

Um die planungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens zu erwirken, wird ein Bebau-
ungsplan aufgestellt. Es erfolgt zunächst nur eine vorläufige naturschutzfachliche Kurz-
bewertung und grobe Bilanzierung des mit diesem Bauvorhaben einhergehenden Ein-
griffs. Die eigentliche Abarbeitung der Eingriffsregelung sowie die naturschutzfachliche 
und artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgen im Rahmen des weiteren Bebauungsplan-
verfahrens. 

Die nachfolgende Abbildung beinhaltet einen Luftbildauszug des betroffenen Gebietes 
mit einer Darstellung des neuen Gebäudes inkl. Vorplatz und Zufahrt sowie der Grenze 
des aktuell rechtskräftigen Bebauungsplanes inkl. Festsetzungen.

In dieser Abbildung ist erkennbar, dass ein kleiner Teil des geplanten Gebäudes sowie des 
Vorplatzes innerhalb eines im rechtskräftigen Bebauungsplan als Waldfläche festgesetz-
ten Bereichs liegt.
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Kriterium Beschreibung

Luftbildauszug mit Gebäude, Vorplatz und Zufahrt; Quelle Luftbild: ESRI DigitalGlobe

Die voll versiegelten bzw. überbauten Bereiche betreffen zum größten Teil eine einge-
zäunte Weide (Rinder) (ca. 750 m2). Der Rest von ca. 250 m2 umfasst einen straßenbeglei-
tenden Parkplatzstreifen sowie Waldflächen. 

Die nachfolgenden Fotos geben einen Eindruck der betroffenen Flächen wieder.

betroffene Weide

betroffenes straßenbegleitendes Feldgehölz; rechts ist der Einfahrtsbereich zum Hotel erkennbar

Zur überschlägigen Bewertung der Vegetationszusammensetzung wurden Mitte Oktober 
2022 auf den Eingriffsflächen Pflanzaufnahmen durchgeführt, deren Ergebnisse im Fol-
genden beschrieben werden.
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Kriterium Beschreibung

Der größtenteils nur spärlich bewachsene straßenbegleitende Schotterparkplatz-
streifen (Konflikt-Nr. 1) ist durch grasigen Ruderalbewuchs geprägt. Hier konnten bei 
einer Begehung Mitte Oktober 2022 Arten wie Poa annua (Einjähriges Rispengras), Poa 
pratensis (Wiesen-Rispengras), Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß), Anthriscus 
sylvestris (Wiesenkerbel), Taraxacum officinalis agg. (Löwenzahn), Plantago laceolata 
(Spitzwegerich), Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer) und Stellaria graminea 
(Grassternmiere), vereinzelt auch Urtica dioica (Brennnessel) erfasst werden. Bis auf den 
Wiesenkerbel der in etwas größeren Deckungen auftrat, zeigten alle Arten nur geringe 
Deckungen.

Die ökologische Wertigkeit wird mit gering bewertet.

Der anschließende, ca. 25 m breite Gehölzbestand ist als Feldgehölz (Konflikt-Nr. 2) mit 
verschiedenen Mischwaldarten geringen bis mittleren Stammholzes ausgebildet. In der 
dichten Baumschicht (ca. 80 % Deckung) dominieren Picea abies (Fichte) und Quercus 
robur (Stiel-Eiche) (beide Deckungsgrad 3), daneben kommen Betula pendula (Hängebir-
ke) und Robinia pseudoacacia (Robinie) vor (beide Deckungsgrad 2). In geringen Deckun-
gen sind Fagus sylvatica (Rotbuche) und Quercus rubra (Roteiche) anzutreffen, daneben 
einige Exemplare von Acer campestre (Feldahorn) und Hybridpappeln (Populus x cana-
densis). Vor allem randlich zur Straße hin hat sich eine Stauchschicht aus Arten wie Spitz- 
und Bergahorn (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), Prunus avium (Vogelkirsche), Sam-
bucus nigra (Schwarzer Holunder), Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel), Sorbus aria 
(Mehlbeere) sowie Ilex aquifolium (Stechpalme) gebildet. Aufgrund des dichten Kronen-
schlusses ist die Krautschicht nur lückig ausgebildet. Neben Verbuschungen mit Rubus 
idaeus (Himbeere) sowie aufkommendem Jungwuchs der Baumschicht (vor allem Berg-
ahorn - Acer pseudoplatanus) und von Straucharten wie Corylus avellana (Hasel) konnten 
nur wenige nitrophile Gras- und Krautarten wie Dactylis glomerata (Knaulgras), Poa spec. 
(Rispengras), Stellaria graminea (Grasstemmiere), Urtica dioica (Brennnessel), Geum ur-
banum (Echte Nelkenwurz), Senecio ovatus (Fuchssches Greiskraut) und Anthriscus syl-
vestris (Wiesenkerbel) gefunden werden.

Obwohl sich das Feldgehölz deutlich anthropogen überprägt zeigt, kommt diesem auf-
grund der Maturität eine hohe ökologische Wertigkeit zu.

Der größte Teil des überplanten Gebietes betrifft eine eingezäunte Weide (Rinder) (Kon-
flikt-Nr. 3). Diese wird deutlich dominiert von Lolium perenne (Deutsches Weidelgras), das 
hier flächig deckend vorkommt, daneben ist Trifolium pratense in großen Deckungen zu 
finden. Die Folgen der Beweidung manifestieren sich in dem verstärkten Auftreten von Ta-
raxacum officinalis agg. (Löwenzahn) und Plantago major (Breitwegerich) sowie Poa an-
nua (Einjähriges Rispengras), Agrostis tenuis (Rotes Straußgras), Trifolium repens (Weiß-
klee), Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß) und Stellaria media (Gewöhnliche Vo-
gelmiere). Daneben kommen - jedoch in durchweg geringen Deckungen - typische Arten 
des Wirtschaftsgrünlandes wie Arrhenatherum elatius (Glatthafer), Dactylis glomerata 
(Knaulgras), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Plantago lanceolata (Spitzwege-
rich), Anthriscus sylvestris (Wiesenkerbel), Galium album (Weißes Laubkraut) und Leonto-
don autumnalis (Herbst-Löwenzahn) vor. Als ruderale Arten konnte sich in größeren De-
ckungen Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer) etablieren sowie mit einigen Indi-
viduen Rumex crispus (Krauser Ampfer) und Cirsium arvensis (Ackerkratzdistel).

Die ökologische Wertigkeit wird zum derzeitigen Zeitpunkt mit gering bewertet.

Da die Untersuchungen Mitte Oktober, d.h. zu einer jahreszeitlich ungünstigen Zeit er-
folgten, ist davon auszugehen, dass nicht alle Arten erfasst wurden, d.h. dass es sich um 
keine abschließenden Pflanzlisten handelt. Daher müssen im Rahmen des anschließen-
den Bebauungsplanverfahrens zu einem günstigeren jahreszeitlichen Zeitpunkt ergän-
zende Pflanzenaufnahmen erfolgen. Hierzu können die an das Eingriffsgebiet angrenzen-
den Flächen herangezogen werden, da deren Vegetationszusammensetzung jeweils in 
vergleichbarer Ausstattung ausgebildet ist.
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Kriterium Beschreibung

Es kann jedoch bereits zum aktuellen Zeitpunkt festgestellt werden, dass alle betroffenen 
Biotoptypen keine solch hohe Wertigkeit haben, dass sie dem Bauvorhaben entgegenste-
hen könnten. Es ist weder ein gesetzlich geschütztes Biotop oder ein FFH-Lebensraumtyp 
noch ein Biotoptyp der Roten Liste betroffen. Ebenso wenig kommen seltene oder beson-
ders schutzwürdige Pflanzenarten vor. Es besteht die Möglichkeit, die Beeinträchtigungen 
durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren.

Hinweise auf eine besondere Bedeutung als faunistischer Lebensraum zeigen sich 
aufgrund der festgestellten Biotop- und Habitatausstattung nicht, lediglich das Feldge-
hölz könnte von allgemein verbreiteten Vogelarten zur Fortpflanzung genutzt werden. 
Mit dem Vorkommen besonders störsensibler, seltener oder besonders schützenswerter 
Vogelarten ist aufgrund der schmalen und linearen Ausbildung sowie der im gesamten 
Umfeld bestehenden Vorbelastungen durch Lärm und Bewegungsunruhe (Hotel, Freizeit-
zentrum Bostalsee, Zufahrt zu Hotel und Bostalsee, Parkplätze) aber nicht zu rechnen. 
Ebenso wenig ist eine besondere Bedeutung für Fledermäuse zu erkennen. Das Feldge-
hölz könnte zwar als Leitstruktur für an den Bostalsee einfliegende Fledermäuse fungie-
ren, diese Funktion wird jedoch durch die kleinflächige Überplanung durch die Zufahrt 
nicht beeinträchtigt werden. Von der Betroffenheit von besonders bedeutsamen faunisti-
schen Lebensräumen, die dem Vorhaben entgegenstehen könnten, ist insgesamt nicht 
auszugehen. Insbesondere sind keine Hinweise erkennbar, dass ein artenschutzrechtli-
ches Konfliktpotenzial der Errichtung der Hackschnitzelanlage entgegenstehen könnte. 

Dies entspricht den offiziell vorliegenden Geofachdaten. Das Gebiet wurde - ebenso 
wie die im näheren Umfeld liegenden Flächen - weder beim Arten- und Biotopschutzpro-
gramm (ABSP) noch bei der amtlichen Biotopkartierung erfasst. Auch im ABSP-Artpool 
sowie im ABDS werden für das Gebiet keine Tier- oder Pflanzenarten aufgeführt.

Ebenso wenig wird dem Vorhabengebiet im Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt 
Umwelt oder im Landschaftsprogramm eine besondere Bedeutung oder Funktion 
zugewiesen. Um ein im LEP-Teilabschnitt Umwelt festgesetztes Vorranggebiet handelt es 
sich nicht.

Mit Ausnahme des Naturpark Saar-Hunsrück, der der Errichtung einer Hackschnitzelanla-
ge nicht entgegensteht, ist auch kein Schutzgebiet betroffen.

Bei der überschlägigen Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung werden nur die dauerhaf-
ten, d.h. anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen betrachtet. Bei diesen handelt es 
sich ausschließlich um Vollversiegelungen. Potenzielle baubedingte Flächeninanspruch-
nahmen werden aufgrund des lediglich temporären Charakters nicht berücksichtigt. Im 
Rahmen des anschließenden Bebauungsplanverfahrens kann dies im Bedarfsfall korri-
giert werden.

Bei der Bewertung und Bilanzierung wird das „vereinfachte Verfahren beim Vollzug der 
Eingriffsregelung“ angewandt (siehe nachfolgende Tabelle).

Ist- Bewertung des Eingriffsgebietes

Da die kompletten Flächen voll versiegelt werden sollen, entspricht der Ist-Wert gleichzei-
tig dem ökologischen Defizit, d.h. es ergibt sich ein ökologisches Defizit von 
ca. 10.200 ökologischen Werteinheiten. 

Der Ausgleich dieses ökologischen Defizits wird ebenso wie die Kompensation des Wald-
verlustes über das weitere Bebauungsplanverfahren geregelt.
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Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Sondergebiet für Erholung und Tourismus (Quelle: Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Nohfelden), Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist erfüllt

Bebauungsplan Das Plangebiet ist überwiegend nach den Vorgaben des § 35 BauGB (Außenbereich) zu 
beurteilen - somit kann das Vorhaben nicht realisiert werden.

Nachrichtliche Übernahme der Festsetzungen des angrenzenden rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „1. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ (2013):

relevante Festsetzungen:

•	 Sonstiges Sondergebiet „Hotel“

•	 Waldfläche

•	 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: private Erschließungsstraße

SCHNITT B-B´

  
  

SONSTIGES SONDERGEBIET „HOTEL“
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

             IV MAX. ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 16 BAUNVO)

             GRZ 0,6 GRUNDFLÄCHENZAHL ALS HÖCHSTMASS
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

                       a ABWEICHENDE BAUWEISE
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 22 ABS. 2 BAUNVO)

     
 BAUGRENZE

  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB U. § 23 BAUNVO)

  

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, CARPORTS UND GARAGEN
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

  
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

  HIER: PRIVATE ERSCHLIESSUNGSSTRASSE BZW. PRIVATE STELLPLÄTZE
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB)

  WALDFLÄCHEN   
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 18 B BAUGB)

 
 WALDFLÄCHEN, ERRICHTUNG EINER WANDSCHEIBE BZW. EINES PORTALES ZULÄSSIG

  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 18 B BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB)

  FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
  VON NATUR, BODEN UND LANDSCHAFT
  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 20 BAUGB)

   VON BEBAUUNG FREIZUHALTENDE SCHUTZFLÄCHEN, HIER: 50 METER 
SCHUTZABSTAND ZUR UNGEFÄHREN UFERLINIE DES BOSTALSEES

  (ANALOG § 9 ABS.1 NR. 24 BAUGB I.V.M. § 61 BNATSCHG)

   FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

  (§ 9 ABS. 1 NR.25B BAUGB)

  
  GELTUNGSBEREICH DES VEP

  (ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB)

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN „1. ÄNDERUNG 
UND ERWEITERUNG HOTEL AM BOSTALSEE“ IN DER 

GEMEINDE NOHFELDEN, 
GEMARKUNG GONNESWEILER

M 1: 1000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

Bearbeitet im Auftrag der
Hotelkultur GmbH & Co. KG

An der Erstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
waren beteiligt:

Kernplan GmbH
Kirchenstrasse 12
66557 Illingen

Stand der Planung:
17.09.2013, Satzung
 
Verantwortlicher Projektleiter B-Plan
Dipl.-Ing. Hugo Kern, 
Raum- und Umweltplaner, 
Geschäftsführender Gesellschafter

• Die Vorhabenträgerin Hotelkultur GmbH & Co. KG hat mit 
Schreiben vom __.__.2013 die Einleitung eines Satzungs-
verfahrens nach § 12 BauGB beantragt.

•  Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 
16.05.2013 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „1. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostal-
see“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Der Beschluss, diesen Vorhabenbezogenen Be bau ungs plan 
aufzustellen, wurde am 24.05.2013 ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 
• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel tungsbereich 

des vorhabenbezogenen Bebau ungs plans gelegenen Flurstü-
cke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem 
Liegen schaftskataster übereinstimmen.

 Landesamt für Kataster-, Vermessungs- und Kartenwesen 

• Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde in der 
Zeit vom 27.05.2013 bis 11.06.2013 in Form einer Offen-
lage durchgeführt (§ 3 Abs. 1 BauGB).

• Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
von der Planung berührt werden kann, frühzeitig von der 
Planung unterrichtet und um Äußerung auch im Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert (Scoping). 

•  Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am 
27.06.2013 den Entwurf gebilligt und die öffentliche Ausle-
gung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „1. Ände-
rung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ beschlossen (§ 
3 Abs. 2 BauGB). Weiterhin wurde in gleicher Sitzung die Er-
weiterung des Geltungsbereiches beschlossen.

• Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
hat in der Zeit vom 15.07.2013 bis ein schließlich 
16.08.2013 öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt 
bleiben können, ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-
men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, am 
05.07.2013 ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 03.07.2013 von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum 16.08.2013 zur Stellung nahme 
eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen seitens der Be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Bürger und der Nachbargemeinden Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten Be-
denken und Anregungen erfolgte durch den Gemeinderat 
am 05.09.2013 und am 10.10.2013. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen vorge-
bracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am 10.10.2013 den Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Hotel 
am Bostalsee“ als Satzung beschlossen (§ 10 BauGB). Der 
Vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung inklusive Umweltbericht.

•  Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „1. Änderung und 
Erweiterung Hotel am Bostalsee“ wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

 Nohfelden, den __.10.2013    Der  Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am 18.10.2013 ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekannt-
machung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, die Vo-
raussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB 
und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen 
worden. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass gem. § 
12 Abs. 3 BauGB die §§ 14 bis 18, 22 bis 28, 39 bis 79, 127 
bis 135c BauGB nicht anzuwenden sind.

 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Hotel am Bos-
talsee“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Nohfelden, den __.10.2013   Der  Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)
TEIL B: TEXTTEIL

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 ABS. 2 

BAUNVO

2.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE,
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. 

§ 20 BAUNVO 

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. 

§ 19 BAUNVO

3. BAUWEISE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. 
 § 22 BAUNVO

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT 
ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. 
§ 23 BAUNVO UND § 9 ABS. 3 BAUGB

Die Art der baulichen Nutzung im Plangebiet wird als Sons-
tiges Sondergebiet „Hotel“ festgesetzt. Als Nutzungen sind 
im Plangebiet zulässig: 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Hotels
2. Schank- und Speisewirtschaften, sonstige Gastronomie, 

Bistro, Restaurant
3. Läden
4. Konferenz- und Tagungsräume
5. Anlagen und Praxen für sportliche und gesundheitliche 

Zwecke, Wellness, Massage und sonstige Anwendun-
gen, sowie für Kosmetik

6. alle sonstigen für den Betrieb des Hotels nötigen und 
beabsichtigten Nutzungen, wie z.B. überdachte Aufent-
haltsbereiche, Event� ächen und Golfgreens

7. Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes, wie 
z.B. Blockheizkraftwerke

8. Betriebswohnungen für Mitarbeiter des Hotels, max. 30 
Appartments

9. Tiefgaragen

Zulässig sind maximal vier Vollgeschosse.

Die Grund� ächenzahl (GRZ) wird auf  0,6 für die Art der 
baulichen Nutzung „Sonstiges Sondergebiet Hotel“ festge-
setzt. Bei der Ermittlung der Grund� äche sind die Grund-
� ächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober� äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
mitzurechnen. 

Die zulässige Grund� äche darf durch die Grund� ächen der 
in Satz 1 bezeichneten Anlagen um auf bis zu 0,8 über-
schritten werden. 

abweichende Bauweise, siehe Plan
Gebäudelängen von mehr als 50 m sind zulässig.

Siehe Plan,
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden mittels Bau-
grenze festgesetzt. Die Gebäude sind innerhalb des im Plan 
durch Baugrenzen definierten Standortes zu errichten.
Dort sind auch Stellplätze, Garagen, Stützmauern und 
sonstige untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
zulässig, die dem Nutzungszweck des Grundstücks dienen 
und seiner Eigenart nicht widersprechen. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß ist zulässig. 
Zur Abgrenzung des Baufensters für den Hauptbaukörper 

5.  NEBENANLAGEN
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I.V.M. 
§ 14 BAUNVO

6. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

7. ENTWÄSSERUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB

8. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND 
ABGRABUNGEN

 GEM § 9 ABS. 1 NR. 17 U. 26 BAUGB

9. WALDFLÄCHEN
 GEM § 9 ABS. 1 NR. 18 B BAUGB

10. VON BEBAUUNG FREIZUHALTENDE 
SCHUTZFLÄCHEN, HIER: 50 METER 
SCHUTZABSTAND ZUR UNGEFÄH-
REN UFERLINIE DES BOSTALSEES

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB I.V.M. § 61 
BNATSCHG

11. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

11.1  FLÄCHEN AUSSERHALB DER BAUFENSTER 
ANALOG. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

11.2  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT
ANALOG. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

11.3  BEGRÜNUNG DER STELLPLATZFLÄCHEN 
ANALOG. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

11.4  DAUERHAFTER ERHALT VON WALDFLÄCHEN 
ANALOG. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

12.  KOMPENSATIONSMASSNAHMEN 
 ANALOG§ 9 ABS. 1A S. 2 BAUGB

siehe Schnitte. Oberhalb der blauen Linie sind bauliche An-
lagen nur innerhalb des Baufensters „Hauptbaukörper“ 
zulässig.
Außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten Flächen 
sind zulässig: (Mit Ausnahme der Fläche innerhalb des 50 
Meter Schutzabstandes zur Uferlinie des Bostalsees)
• alle zum Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, befes-

tigte Zufahrten und Zugänge, Wege und Straßen zur 
internen Erschließung, Nebenanlagen für die Ver- und 
Entsorgung (wie z. B. Zisternen), Lagerflächen, über-
dachte Aufenthaltsbereiche und Kneipbecken sowie 
Terrassen, Hochseilgärten, Außensaunen mit max. 
II Vollgeschossen, sowie sonstige untergeordnete 
Nebenanlagen, Gestaltungselemente, Zäune, Stütz-
mauern.

Innerhalb der Waldflächen mit der Bezeichnung „Errich-
tung einer Wandscheibe bzw. eines Portales zulässig“, ist 
eine bauliche Anlage i.S.e. Wandscheibe oder eines Porta-
les zur Betonung des Einfahrtbereiches zulässig, die Höhe 
darf bis zu 8 m über der fertigen Oberkante des fertigen 
Straßenbelages betragen. Auf jeder der beiden Waldflächen 
darf die Versiegelung durch die Wandscheibe oder den Tor-
bogen maximal 3 m2, d.h. insgesamt 6 m2 betragen. Eine 
Überspannung der Straße durch den Torbogen ist zulässig.

Siehe Plan, 
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind mit Ausnahme der 
Fläche innerhalb des 50 Meter Schutzabstandes zur Ufer-
linie des Bostalsees im gesamten Plangebiet zulässig. Tief-
garagen, Carports und Garagen sind innerhalb der im Plan 
eingezeichneten Flächen und innerhalb des Sondergebietes 
zulässig. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist 
ein Stellplatznachweis zu erbringen.

Siehe Plan 
Die Anbindung des Hotels an den Seeparkplatz bzw. an die 
Staudammstraße wird als Verkehrs� äche mit der besonde-
ren Zweckbestimmung „Privatweg“ festgesetzt. Die Regel-
breite beträgt 6 m.
Der im Plan bezeichnete Bereich wird mit der besonderen 
Zweckbestimmung „private Stellplätze“ festgesetzt.“

Die Entwässerung erfolgt im Trennsysten. Niederschlagswas-
ser wird entweder in den Bostalsee, oder in den Regenwas-
serkanal in der Staudammstraße abgeleitet. Schmutzwasser 
wird in den vorhandenen und ausreichend dimensionierten 
Schmutzwasserkanal in der Staudammstraße abgeleitet.

Im Geltungsbereich sind Aufschüttungen und Abgrabungen 
bis zu einer Höhe von 5 m zulässig, mit Ausnahme der Flä-
che des 50 m Schutzabstandes zur Uferlinie des Bostalsees.

Siehe Plan, die festgesetzten, bestehenden Waldflächen 
sind unverändert zu erhalten. Innerhalb der Waldflächen 
mit der Zusatzbezeichnung „Errichtung einer Wandscheibe 
bzw. eines Portales zulässig“ ist die Errichtung einer Wand-
scheibe bzw. eines Portales mit den unter 4. angegebenen 
Höchstmaßen zulässig. Der übrige Bereich ist unverändert 
zu erhalten.

Siehe Plan, zwischen Uferlinie und Rabenkopf ist ein 50 m 
breiter Bereich von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

Zur exakten räumlichen Abgrenzung der Maßnahmen siehe 
Maßnahmenplan des Umweltberichtes.

• G3: die Gestaltung der das Hotelgebäude umgeben-
den Zier� ächen sowie der groß� ächigeren Frei� ächen 
mit Seeblick erfolgt so, dass aktuell bestehende ältere 
Laubbäume so weit wie möglich erhalten und integriert 
werden. Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet 
sind, die Außenanlagen des Hotels harmonisch in das 
vorhandene Landschaftsbild des Bostalsees einzubin-
den, so dass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Es 
können Rasen oder Wiesen angelegt werden sowie Be-
p� anzungen mit Bäumen und Sträuchern erfolgen, wo-
bei dem Erhalt bereits bestehender Bäume der Vorzug 
zu geben ist. Es sind insgesamt mindestens 40 hoch-
stämmige Laubbäume zu erhalten bzw. neu anzup� an-
zen, wobei bei Neuanp� anzungen einheimische und re-
gionaltypische Arten der P� anzliste zu verwenden sind. 
Zulässig ist die Anlage von Zuwegungen, von Terrassen 
und von einzelnen o� enen Verweilbereichen (Bänke, 
Sitzgruppen), die Errichtung von überdachten Aufent-
haltsbereichen und Kneippbecken sowie von sonstigen 
Gestaltungs- und Nutzungselementen.

• U: Entlang der Uferlinie ist ein Uferrandstreifen von 50 
m mit Ausnahme der zur Verbindung mit dem Seerund-
weg nötigen Zuwegungen von baulichen Anlagen frei-
zuhalten. 

• A1: Zum Schutz der Umsiedlungs� äche „Fichtenforst 
auf dem Rabenkopf“, die in unmittelbarer Nähe zum 
Geltungsbereich liegt, ist innerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes eine vollständig nutzungs-
freie Pu� erzone (von 50m im Anschluss an die Umsied-
lungs� äche) zu erhalten. Hierzu ist in diesem Bereich 
der bestehende Fichtenforst zu erhalten oder dieser in 
einen naturnahen Gehölzbestand umzuwandeln, wobei 
einheimische und regionaltypische Arten der P� anzliste 
zu verwenden sind.

• Zur Überwachung des Erfolgs der vorgenommenen 
Graureiher-Umsiedlung ist ein dreijähriges Monitoring 
durchzuführen (siehe Ausführungen im Umweltbericht).

• P� anzliste: 
Stiel-Eiche (Quercus robur)
Birke (Betula pendula)
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Berg-/Feldahorn (Acer pseudoplatanus, A. campestre)
Hasel (Corylus avellana)
Schneeball (Viburnum opulus/lantana)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Holunder (Sambucus nigra, S. racemosa)
Hundsrose (Rosa canina)
Sal-Weide (Salix caprea)
Trauben-Kirsche (Prunus padus)
Weißdorn (Crataegus monogyna, C. laevigata)
Schlehe (Prunus spinosa)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Brombeere/Himbeere (Rubus fruticosus, R. idaeus)
Sonstige Beerensträucher 
Obstbäume

Die Flächen um neu angep� anzte Gehölzbestände 
und Einzelbäume sollten gemulcht (Gras- oder Rinden-
mulch) werden, um die Anwuchswahrscheinlichkeit zu 
erhöhen und die P� egekosten zu minimieren. Die Ge-
hölzp� anzen benötigen wie alle Neup� anzungen die 
obligatorische Anwuchsp� ege (Schnitt, Wässerung, 
Wundbehandlungen bei Beschädigungen, etc.). Wenn 
nötig sind sie gegen Wildverbiss einzeln oder durch 
Zäunung insgesamt zu schützen. Die P� anzarbeiten 
können im Frühjahr oder Herbst durchgeführt werden. 
Für alle P� anzarbeiten gelten die Bestimmungen der 
DIN 18916.

• P1: Es sind innerhalb des Parkplatzgeländes mindestens 
20 hochstämmige Laubbäume zu erhalten bzw. neu an-
zupflanzen, wobei bei Neuanpflanzungen einheimische 
und regionaltypische Arten der P� anzliste zu verwen-
den sind

• W1: Die im südwestlichsten Bereich des Geltungsberei-
ches gelegene Wald� äche ist dauerhaft zu erhalten und 
mit Ausnahme einer naturnahen Waldbewirtschaftung 
von jeglicher Nutzung freizuhalten.

• W2: Im Nordosten des Geltungsbereiches ist ein 15m 
breiter Waldsteifen dauerhaft zu erhalten und mit Aus-
nahme einer naturnahen Waldbewirtschaftung von jeg-
licher Nutzung freizuhalten.

Auf drei Flächen (Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung 
Schwarzenbach, Flur 9, Parzelle 19/1; Gemeinde Nohfel-
den, Gemarkung Bosen, Flur 18, Parzelle 33; Gemeinde 
Nohfelden, Gemarkung Bosen, Flur 2, Parzelle 414 und 
413) erfolgt eine Au� orstung mit standortgerechten und 
regionaltypischen Laubbäumen. Entwicklungsziel ist ein 
naturraumtypischer, artenreicher, aus mindestens 4 Baum-
arten zusammengesetzter Laubmischwald mit, soweit kei-
ne Wald� ächen unmittelbar angrenzen, ausgeprägtem, ca. 
10m breiten und mit unterschiedlichen Straucharten durch-
setzten, gestuften Waldmantel und anschließendem ca. 2 m 
breiten Krautsaum (siehe Abbildungen im Umweltbericht). 

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Gesetze 
und Verordnungen in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548).

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548)

• Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenver-
ordnung (PlanZVO 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I S. 58)

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des Gesetzes 
Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 11. Dezember 2012 (Amtsbl. I S. 1554)

• Der § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amts-
blatt des Saarlandes S. 682) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.02.2009 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 1215)

• das Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 26. Oktober 1977 
(Amtsbl., S. 1009), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
28. Oktober 2008 (Amtsbl. 2009, S. 3)

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 2013 
(BGBl. I S. 734)

• das Gesetz über den Schutz der Natur und Pflege der Land-
schaft (Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) vom 
05.04.2006, in Kraft getreten am 02.06.2006 (Amtsbl. vom 
01.06.2006, S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
28.10.2008 (Amtsbl. 2009, S. 3)

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95)

• Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 31. Juli 2010 (BGBl. I S. 1050) 
geändert worden ist

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Photovoltaik- und Solaranlagen sind überall zulässig, auch als Dacheindeckung.
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2 m zulässig.

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 85 ABS. 4 LBO

TEIL A: PLANZEICHNUNG - ERSCHLIESSUNGSPLANUNG

QUELLE: GRAFT, GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN, M. 1:1000

TEIL A: PLANZEICHNUNG - VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN PLANZEICHENERLÄUTERUNG

TK 25, Quelle: ZORA LKVK Saarland, Maßstab 1:10 000
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HINWEISE
• Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „1. Änderung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ ist aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt.
• Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen ist im Planungsbereich nicht mit Fundmunition zu rechnen. Das Vor-

handensein von Kampfmitteln kann allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden, da nicht alle Kampfhandlungen 
des II. Weltkrieges in Form von Luftbildern oder anderen Unterlagen (Karten usw.) dokumentiert sind. Dies betrifft ins-
besondere vergrabene Kampfmittel.

• Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 12 SDschG wird hingewiesen.
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:
• Zur Vermeidung der Zerstörung besiedelter Fortpflanzungsstätten geschützter Tierarten ist die notwendige Rodung des 

Waldes außerhalb der Hauptfortpflanzungszeit der Tiere (1.3. – 30.9.) während der Herbst- und Wintermonate zwi-
schen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen.

• Die benötigten Stellplätze sind teilversiegelt anzulegen.
• Zur Verhinderung eines Nährstoffeintrages in den Bostalsee darf keine Einleitung von potenziell belastetem Oberflä-

chenwasser in den Bostalsee erfolgen.
• Durch deutliche Besucherlenkung und jährlich auf ihre Effektivität kontrollierte wasser- und landseitige Absperrungen 

muss dauerhaft gewährleistet sein, dass die eigentliche Schutzgebietszone sowohl an Land als auch auf dem Wasser 
vor unbefugtem Eindringen geschützt ist und somit ausreichend große Rückzugsräume für störempfindliche Tierarten 
bestehen bleiben. Freie und gesperrte Teile müssen klar erkennbar gemacht und für alle verbindlich sein.

• Auf der privaten Erschließungsstraße wird die Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit begrenzt, um die Lärmemis-
sionen so weit wie möglich zu minimieren.

Schutzmaßnahmen während der Bauarbeiten:
• Baustelleneinrichtungen, Lagerflächen für Baumaterial, Zwischenlager für Mutterboden und Erdaushub usw. sollen 

möglichst im Osten des Geltungsbereiches bzw. auf den bestehenden, nordöstlich anschließenden voll- und teilver-
siegelten Parkflächen angelegt werden. Nach Fertigstellung des Hotelrohbaus dürfen die Materialanlieferungen sowie 
der Betrieb lärmintensiver Baumaschinen wie z. B. Betonmischer etc. nur hinter dem dann als Sicht- und Lärmschutz 
dienenden Gebäude auf der seeabgewandten Seite erfolgen.

• Während der Bauarbeiten sind entlang der Baufeldgrenze zum Schutz der angrenzenden Waldflächen Bauzäune zu 
stellen (siehe Maßnahmenplan des Umweltberichtes).

• Ein potenzieller Eintrag von umweltgefährdenden Stoffen oder von Bodenabtrag während des Baustellenbetriebes in 
den Bostalsee muss verhindert werden. Ggf. ist hierzu ein temporärer Erdwall zum Bostalsee hin anzulegen.

• Zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist während der Bauarbeiten die DIN-Vorschrift 
18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten. In Be-
reichen, wo Bäume dicht am Baufeld stehen, sind diese vor Beschädigungen zu bewahren und gegebenenfalls Schutz-
maßnahmen zu ergreifen. Insbesondere ist bei dicht stehenden Bäumen, deren Äste in das Baufeld hineinragen, das 
Lichtraumprofil freizuschneiden. Diese Arbeiten sind von Fachleuten durchzuführen.

• Während der Bauarbeiten sind alle Bodenarbeiten nach DIN-Vorschrift 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten“ (schonender Umgang mit Oberboden) durchzuführen. Anfallende Verdrängungs- und Überschuss-
massen sind, soweit sie nicht vor Ort eingebaut werden, ordnungsgemäß weiterzubehandeln und abzufahren. Eine 
Einplanierung im Baufeld ist unzulässig. 

• Da innerhalb des Geltungsbereiches sensible wasserdurchlässige Bodenbedingungen herrschen, ist bei den Bauarbeiten 
ein besonderes Augenmerk auf den Grundwasserschutz zu legen. Es sind alle jeweils notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, die eine Beeinträchtigung des Grundwassers verhindern.

• Während der Bauarbeiten wird aus Lärmschutzgründen die Geschwindigkeit der Baufahrzeuge ab dem Seeparkplatz 
auf Schrittgeschwindigkeit begrenzt.

• Die Bauarbeiten sind durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen.
• Verdichtungen des Bodens in Folge des Baustellenbetriebs werden auf den nicht versiegelten oder bebauten Flächen 

durch Lockerungsmaßnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten ausgeglichen.
• Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan ersetzt den ursprünglichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Hotel am Bostalsee“ in seinem Geltungsbereich.
• Nach § 14 (3) LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand von 30 m 

zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die Forstbehörde genehmigt gem. § 14 (3) Satz 1 
LWaldG unter Auflagen Ausnahmen von dem einzuhaltenden Abstand.

• Im Randbereich der dauerhaft zu erhaltenden Waldfläche „W 2“ betreibt die energis-Netzgesellschaft mbH ein 0,4-kV-
Niederspannungskabel. Nach den geltenden VDE Vorschriften beträgt die Schutzstreifenbreite des 0,4-kV-Niederspan-
nungskabels 1 m (jeweils 0,5 m beiderseits der Leitungsachse).

• Der bestehende Ufergehölzstreifen zwischen Seerundweg und Wasserfläche bleibt erhalten, damit er weiterhin die 
Funktion als Sichtschutz erfüllen kann. Aus diesem Hinweis kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann, da sich 
der Ufergehölzstreifen außerhalb des Geltungsbereiches befindet. §§ 13 bis 17 BNatSchG sind insbesondere zu beach-
ten.

VOGELPERSPEKTIVE

SCHNITT A-A´

QUELLE: GRAFT, GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN, O. M.

QUELLE: GRAFT, GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN, O. M.

QUELLE: GRAFT, GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN, O. M.

Naturpark
Der Standort liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 1.3.2007 festgesetzten „Naturpark Saar-Hunsrück“.

Ca. 70 m in südwestlicher Richtung vom Geltungsbereich entfernt be� ndet sich das Vogelschutzgebiet 6408-309 „Bostalsee“. 
Dieses Vogelschutzgebiet deckt sich mit einer der drei Teil� ächen des FFH-Gebietes 6408-304 „Südlich Bosen“ und ist gleich-
zeitig als das Naturschutzgebiet „Bostalsee“ geschützt.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB

G 3

G 3

G 3

13. ZULÄSSIGKEIT VON NUTZUNGEN
 ANALOG § 9 ABS. 2 BAUGB I.V.M. § 12 ABS. 3 A 

BAUGB

14.  GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHS 
ANALOG § 9 ABS.7 BAUGB

Die anschließende Bewirtschaftung soll naturnah (gemäß § 
28 Landeswaldgesetz) erfolgen.

Die Au� orstung der Waldbestände erfolgt mit standortge-
rechten Laubbäumen unter Verwendung geeigneten auto-
chthonen P� anzgutes. Es können Arten wie Fagus sylvatica 
(Buche), Quercus robur (Stieleiche), Prunus avium (Kirsche), 
Carpinus betulus (Hainbuche), Acer platanoides, A. pseudo-
platanus, A. campestre (Berg-, Spitz- und Feldahorn, Fraxinus 
excelsior (Esche), Ulmus minor (Feldulme), Sorbus aucuparia 
(Vogelbeere) und Betula pendula (Birke) verwendet werden, 
an den feuchteren Stellen innerhalb der mittleren Fläche 
nordwestlich von Bosen soll ein Schwarzerlen-Eschenwald 
entwickelt werden (siehe Abbildung im Umweltbericht).

Als Sträucher innerhalb des abzustufenden Waldmantels 
eigenen sich z. B. Corylus avellana (Haselnuss), Cornus san-
guinea (Blut-Hartriegel), Crataegus monogyna, C. laevigata 
(Weißdorn), Prunus spinosa (Schlehe), Rosa canina (ssp) 
(Hunds-Rose), Rubus fruticosus (Gewöhnliche Brombeere), 
Rubus idaeus (Himbeere), Sambucus nigra (Schwarzer Ho-
lunder) und Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball).Die 
Krautsäume werden durch natürliche Sukzession entwickelt.

Die P� anzungen müssen wenn nötig gegen Wildverbiss ge-
schützt werden. Für alle P� anzarbeiten gelten die Bestim-
mungen der DIN 18916. Für eine fachgerechte P� ege hat 
der Verursacher Sorge zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
die ersten Jahre der Anp� anzungen.

Auf der nördlichen Ersatzmaßnahmen� äche in Schwarzen-
bach werden innerhalb eines ca. 40-70m breiten Streifens 
nach Norden und Osten extensiv genutzte Mähwiesen 
entwickelt (siehe Abbildung im Umweltbericht), entweder 
durch Einsaat mit Rasensaatgutmischung (z. B. mit RSM 
7.1.2 Landschaftsrasen –Standard mit Kräutern) oder durch 
Heumulchsaat mit Heu aus einer extensiv genutzten (ma-
geren) Wiese der Umgebung (Gewinnung des möglichst 
frischen Mulchgutes nach der Samenreife der wichtigsten 
Kennarten).

Als Instandsetzungsp� ege ist hier zwei Jahre lang zweimal 
pro Jahr zu mähen (die erste Mahd soll Ende Mai/Anfang 
Juni erfolgen) mit Abtransport des Mahdgutes. Danach ist 
die Fläche regelmäßig ein Mal pro Jahr in der Zeit zwischen 
Mitte Juli und Anfang August zu mähen mit Abtransport des 
Mahdgutes. Auf die Verwendung von Düngemitteln alle Art 
oder Herbiziden ist zu verzichten.

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche 
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorha-
benträger im Durchführungsvertrag verp� ichtet.

Siehe Plan, 

U

Baugrenze Hauptbaukörper,

Höhenlage siehe Schnitte
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Projektbeschreibung des Vorhabens und der Er­
schließung
Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Aufgrund des angestrebten Planungsziels, 
den bestehenden Hotelkomplex am 
Bostalsee um eine „Energiezentrale“ zu er-
weitern, blieben alle Standorte ohne direkte 
Angrenzung an den Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „1. Ände-
rung und Erweiterung Hotel am Bostalsee“ 
bei der Standortauswahl unberücksichtigt. 
Das Plangebiet muss aufgrund des funktio-
nalen Zusammenhangs zum Hotelbetrieb 
(Heizzentrale, hoteleigener Bauhof) an dem 
gewählten Standort liegen.

Für den gewählten Standort sprechen 
neben der Lage unter anderem die sehr gu-
te Erschließungssituation sowie die Mög-
lichkeit der funktionalen Aufteilung der Flä-
che. Alternativflächen rund um das Hotelge-
biet wären zudem mit teilweise hohen Ein-
griffen in Natur und Landschaft verbunden 
gewesen und wurden vor diesem Hinter-

grund nicht weiter betrachtet. Weitere Flä-
chen kamen aufgrund der Grundstücksver
fügbarkeit nicht in Frage. Der gewählte 
Standort ist somit prädestiniert für die vor-
gesehene Nutzung und Erweiterung. Auf-
grund der Eigentumsverhältnisse ist von 
einer zügigen Realisierung auszugehen.

Städtebauliche Konzeption

Innerhalb des Plangebietes soll eine Ener-
giezentrale mit Anlagen zur nachhaltigen 
Energieversorgung des Hotelkomplexes 
entstehen. Konkret handelt es sich hierbei 
um einen Energie-Wirtschaftshof mit einer 
Fläche von ca. 0,3 ha (Gesamtgeltungsbe-
reich Bebauungsplan ca. 0,8 ha). Hierzu ge-
hören eine Hackschnitzelheizzentrale 
(ca.  900 KW), Gebäude für Energieversor-
gungs- und Energiespeicheranlagen, Anla-
gen zur Rückhaltung bzw. Speicherung und 
Nutzung von Niederschlagswasser sowie 

ein Gebäude für den hoteleigenen Betriebs- 
/ Bauhof.

Ziel des Vorhabens ist es den Nachhaltig-
keitsaspekt in Verbindung zum laufenden 
Hotelbetrieb weiter zu stärken und auf neue 
Bereiche auszuweiten. Die Energieversor-
gung soll zukünftig, weg von fossilen Ener-
gieträgern, durch erneuerbare Energien (re-
gionales Holz als nachwachsender Rohstoff, 
Sonnenenergie) abgedeckt werden. Dach- 
und Fassadenflächen sollen dementspre-
chend für Solar- / Photovoltaikanlagen ge-
nutzt werden. Ziel ist es, langfristig eine 
eigenständige, klimaneutrale Versorgung 
des Hotels sicherzustellen. Hierbei soll auch 
der Aufbau eines Fernwärmenetzes für die 
Hotelanlage helfen. Überschüsse aus der 
Sonnenenergienutzung tragen durch den 
Einsatz von Wärmepumpen zur Umnutzung 
dieser bei. Der hoteleigene Bauhof leistet 
einen Beitrag zur nachhaltigen und ressour-
censchonenden Entsorgungslogistik (Kreis-
laufwirtschaft, Recycling / Verwertung) und 

Vorhaben- und Erschließungsplan; Quelle: BTB Lauer GmbH & Co. KG, Hasenbornsenke 1b, 66679 Losheim am See; ohne Maßstab;  Stand 14.10.2022
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deckt darüber hinaus die Bereiche Gebäu-
demanagement und Landschaftspflege ab.

Erschlossen wird das Plangebiet durch Zu-
fahrten in nördlicher bzw. westlicher Rich-
tung über die private Erschließungsstraße 
des Hotels („Am Bostalsee“) sowie die zum 
Hotel führende Staudammstraße.

Der Baumbestand im nördlichen bzw. west-
lichen Plangebiet bleibt, soweit möglich, 
bestehen. Zudem wird der Energie-Wirt-

schaftshof durch Anpflanzungen an der 
südlichen und östlichen Geltungsbereichs-
grenze weiter eingegrünt.

Insgesamt entsteht auf diese Weise eine in-
novative und klimafreundliche Energiezent-
rale, die den Nachhaltigkeitsgedanken des 
derzeitigen Hotelbetriebs konsequent wei-
terentwickelt und dazu beiträgt, dass das 
Hotel „Seezeitlodge“ auch zukünftig eine 
besondere Anlaufstelle zur Naherholung 
bleibt. 

(Quelle: Projektbeschreibung, Stand: Oktober 2022, 
BTB Lauer GmbH & Co. KG, Hasenbornsenke 1b, 
66679 Losheim am See)

Ostansicht; Quelle: BTB Lauer GmbH & Co. KG, Hasenbornsenke 1b, 66679 Losheim am See; Stand: 14.10.2022
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Bauplanungsrechtliche Festset­
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Wird in einem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für den Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes durch Festsetzung 
eines Baugebietes auf Grund der Baunut-
zungsverordnung oder auf sonstige Weise 
eine bauliche oder sonstige Nutzung allge-
mein festgesetzt, ist unter entsprechender 
Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB festzu-
setzen, dass im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag 
verpflichtet. Änderungen des Durchfüh-
rungsvertrags oder der Abschluss eines neu-
en Durchführungsvertrags sind zulässig.

Art der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
Abs. 3 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind solche Ge-
biete als Sonstige Sondergebiete darzustel-
len, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-
den.

Sonstiges Sondergebiet „Hotel“

Als Art der baulichen Nutzung wird ein 
Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Hotel“ festgesetzt. Die 
getroffenen Festsetzungen ermöglichen die 
planungsrechtliche Realisierung der geplan-
ten Nutzung des Plangebietes als Fläche für 
die Hackschnitzelheizzentrale und den Wirt-
schaftshof sowie deren Funktions- und 
Nebenräume.

Zulässig sind alle Einrichtungen und Anla-
gen, die für die Errichtung der Hackschnit-
zelheizzentrale und den hoteleigenen Wirt-
schaftshof notwendig sind. 

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Plangebiet über die Höhe baulicher Anla-
gen exakt geregelt.

Gleich der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die 
Höhenentwicklung auf eine Maximale be-
grenzt und so ein relativ einheitliches Er-

Ausschnitt der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Sonstiges 
Sondergebiet 

„Hotel“

GRZ 

0,8

GOKmax.

410 m ü. NN
I

a -
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scheinungsbild im Planungsgebiet sicherge-
stellt. Die festgesetzte maximale Gebäude-
oberkante orientiert sich am städtebauli-
chen Konzept. 

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlage wird das Ziel verfolgt, die Errichtung 
überdimensionierter Baukörper zu verhin-
dern und eine angemessene Integration oh-
ne Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes zu erreichen.

Für die Festsetzungen der Höhe der bauli-
chen Anlagen sind gem. § 18 BauNVO ein-
deutige Bezugshöhen erforderlich, um die 
Höhe der baulichen Anlage genau bestim-
men zu können. Die Bezugshöhen sind der 
Festsetzung zu entnehmen.

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl analog §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die gewählte Grundflächenzahl orientiert 
sich an der städtebaulichen Konzeption 
bzw. der zugrunde liegenden Planung und 
wird analog BauNVO auf 0,8 festgesetzt. 
Dieser Wert entspricht dem in § 17 BauNVO 
aufgeführten Orientierungswert für sonsti-
ge Sondergebiete. Eine zulässige 
Grundflächenzahl von 0,8 ist unter ande-
rem zur Gewährleistung der Funktionsfä-
higkeit der Hackschnitzelheizzentrale und 
des hoteleigenen Wirtschaftshofes erforder-
lich.

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. Die entstehende Bebauung lässt 
ausreichend Freiflächen zur Begrünung des 
Grundstückes. Das Einfügen des Vorhabens 
in die nähere Umgebung ist gewährleistet.

Zahl der Vollgeschosse

Analog § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Voll-
geschosse die Geschosse, welche nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind oder auf ihre Zahl angerechnet wer-
den.

Die Festsetzung der Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse orientiert sich an den konkre-
ten Planungsabsichten innerhalb des 
Plangebietes, welches der Errichtung einer 
Hackschnitzelheizzentrale und des hoteleig-
nen Wirtschaftshofes dienen soll. Zudem 
gewährleistet die Festsetzung eine verträg-
liche Dimensionierung der Baukörper und 
Einfügen in die direkte Umgebung.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
auf den Baugrundstücken angeordnet wer-
den. 

Diese Festsetzung der abweichenden Bau-
weise entspricht der Festsetzung des an-
grenzenden rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „1. Änderung und Erwei-
terung Hotel am Bostalsee“, welche somit 
nachrichtlich übernommen wird und ist zu-
dem an die funktionalen Ansprüche der 
Hackschnitzelheizzentrale und des hotel-
eigenen Wirtschaftshofes orientiert. Somit 
besteht bei der baulichen Ausführung der 
Gebäude eine gewisse Flexibilität.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität 
bei der Bemessung des Baukörpers und er-
möglicht eine zweckmäßige Nutzung des 
Baugebietes. Darüber hinaus lässt die ab-
weichende Bebauung eine Grenzbebauung 
zu.

Überbaubare und nicht über­
baubare Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. 

Die Baugrenze analog § 23 Abs. 3 BauNVO 
umschreibt die überbaubare Fläche, wobei 
die Baugrenze durch die Gebäude nicht 
überschritten bzw. allenfalls in geringfügi-
gem Maß überschritten werden darf.

Die Abmessungen der Baugrenze orientie-
ren sich an der zugrunde liegenden Pla-

nung. Sie wurden so gewählt, dass für die 
spätere Realisierung ausreichend Spielraum 
verbleibt, gleichzeitig aber eine umweltge-
rechte, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen.

Gleiches gilt für bauliche Anlagen, soweit 
sie nach Landesrecht in den Abstandsflä-
chen zulässig sind oder zugelassen werden 
können (z.B. Stellplätze und Garagen).

Damit ist eine zweckmäßige Bebauung des 
Grundstückes mit den erforderlichen 
Nebenanlagen und Einrichtungen sicherge-
stellt, ohne gesondert Baufenster auswei-
sen zu müssen.

Fläche für Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 
BauNVO

Die Festsetzung der Fläche für Nebenanla-
gen dient der Unterbringung von Nebenan-
lagen, die dem Nutzungszweck des geplan-
ten hoteleigenen Wirtschaftshofs entspre-
chen (z.B. Müll-Presscontainer).

Die Fläche für die Müll-Presscontainer wird 
außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche über eine Fläche für Nebenanlagen 
festgesetzt.

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: private 
Erschließungsstraße

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Anbindung der Hackschnitzelheizzent-
rale und des hoteleigenen Wirtschaftshofes 
an die Staudammstraße bzw. die Straße 
„Am Bostalsee“ wird als Verkehrsfläche be-
sondere Zweckbestimmung, hier: private 
Erschließungsstraße, festgesetzt. Die Regel-
breite durch den bestehenden Wald beträgt 
3,50 m.

Private Grünfläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die festgesetzte Grünfläche orientiert sich 
an der städtebaulichen Konzeption.
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Die Festsetzung trägt zu einer optischen 
Eingrünung des Grundstückes, insbesonde-
re der Böschung, bei.

Waldflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Der Eingriff in die bestehenden Waldflächen 
soll so gering wie möglich gestaltet werden, 
um die bestehenden Funktionen der Wald
flächen erhalten zu können. 

Die festgesetzten, bestehenden Waldflächen 
sind deshalb in Abstimmung mit der Forst-
behörde unverändert zu erhalten.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be­
pflanzungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb von Freiflächen und der geplanten Ver-
siegelung ist die hochwertige und qualitäts-
volle Ausgestaltung der Freiräume von be-
sonderer Bedeutung.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen leisten einen Beitrag zur Entwick-
lung ökologisch hochwertiger Pflanzungen 
mit Mehrwert für das Orts- und 
Landschaftsbild. Sie dienen insbesondere 
der Eingrünung des Plangebiets, hier v.a. 
der Böschung, und zur Verbesserung der 
siedlungsökologischen und städtebaulichen 
Qualität innerhalb des Geltungsbereiches.

Ein Einfügen in das Orts- und Landschaftsbild 
wird auf diese Weise sichergestellt. Auf wei-
tergehende Festsetzungen wird verzichtet, 
da so noch Flexibilität bei der gärtnerischen 
Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO 
und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 49-54 Saarlän­
disches Wassergesetzt)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung des Plangebietes. 

In der Staudammstraße besteht bereits ein 
Kanal, der für die Einleitung des anfallenden 
Schmutzwassers genutzt werden kann. Er 
weist noch eine ausreichende Kapazität auf. 

Die Entwässerung wird im Trennsystem des 
Hotels erfolgen. 

Die ordnungsgemäße Entwässerung ist so-
mit sichergestellt.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit 
unter anderem gestalterische Negativwir-
kungen zu vermeiden, werden örtliche 
Bauvorschriften in den Bebauungsplan auf-
genommen (u.a. Installation von Anlagen 
zur Nutzung solarer Energie, Anlage von 
Böschungen, Stützmauern, Abgrabungen 
und Aufschüttungen). Mit den getroffenen 
Festsetzungen ist sichergestellt, dass das 
Grundstück zweckmäßig genutzt werden 
kann und das Vorhaben sich harmonisch in 
die Umgebung einfügt.

Nachrichtliche Übernahmen

Analog § 9 Abs. 6 BauGB

Die Lage des Plangebietes wird nachricht-
lich in den Bebauungsplan übernommen. 
Ebenso wird die Festsetzung zum Waldab-
stand gemäß § 14 Abs. 3 LWaldG nachricht-
lich in den Bebauungsplan übernommen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

•	 Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

•	 Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

•	 Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und Wald umgeben, so-
dass davon auszugehen ist, dass keine Be-
einträchtigungen von der Umgebung auf 
die Hackschnitzelheizzentrale und den ho-
teleigenen Wirtschaftshof ausgehen wer-
den. Umgekehrt werden von dem Plangebiet 
ebenfalls keine die Umgebungsnutzung er-
heblich beeinträchtigenden Auswirkungen 
erwartet, wenn alle Auflagen des Umwelt- 
und Naturschutzes erfüllt werden.

Die Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes wurden so gewählt, dass 
sich die geplanten Nutzungen hinsichtlich 
der Art und des Maßes der baulichen Nut-
zung, der Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksflächen weitgehend in die Um-
gebung einfügen. Hierdurch wird eine 
Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätzlich 
schließen die im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die zu Beeinträchtigungen des 
angrenzenden Bebauungsplanes führen 
könnten.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
kommt somit der Forderung, dass die Bevöl-
kerung bei der Wahrung der Grund
bedürfnisse gesunde und sichere Arbeitsbe-
dingungen vorfindet, in vollem Umfang 
nach. Es handelt sich bei dem Vorhaben 
nicht um eine Anlage nach BImSchG (gem. 
§ 50 BImSchG).

Auswirkungen auf die Belange der 
Erhaltung, Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen

Der Bebauungsplan dient der Erhaltung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Zusammen-
hang mit dem Hotelbetrieb und wird folg-
lich keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Erhaltung, Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätze haben.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Innerhalb des Plangebietes werden durch 
die getroffenen Festsetzungen Geländemo-
dellierungen und Überbauungen ermög-
licht. Der Standort ist bereits durch die an-
grenzende Hotelanlage vorgeprägt. In An-
betracht des ungleich größeren Hauptbau-
körpers des südwestlich angrenzenden Ho-
tels Seezeitlodge wird das Landschafts- und 
Ortsbild nur unwesentlich verändert, so 
dass nicht von einer erheblichen Beein-
trächtigung auszugehen ist.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(Weide). Der Geltungsbereich schließt un-
mittelbar an das bestehende Hotel „See-
zeitlodge“ an. 

Der Geltungsbereich ist dementsprechend 
aufgrund der bestehenden Nutzung in der 
unmittelbaren Umgebung (Hotel, Zufahrt zu 
Hotel und Bostalsee) und der daraus resul-
tierenden Stördisposition entsprechend vor-
belastet. 

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
weist der Geltungsbereich keine besondere 
Bedeutung als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen auf. Es sind keine Hinweise auf 
Konflikte mit abwägungs- oder artenschutz-
rechtlich relevanten Tierarten erkennbar. 
Ferner sind keine gesetzlich geschützten 
Biotope, FFH-Lebensraumtypen und be-
standsgefährdeten Biotoptypen oder Tier- 
und Pflanzenarten von der Planung betrof-
fen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen 
werden weiterhin auch Vermeidungsmaß-
nahmen und Ausgleichsmaßnahmen be-
rücksichtigt (u.a. Rodungsfrist).

Infolgedessen werden umweltschützende 
Belange durch das Vorhaben nicht negativ 
beeinträchtigt. Erhebliche vom Plan
vorhaben ausgehende Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes können, nach Durch-
führung der erforderlichen Ausgleichsmaß-
nahmen, insgesamt ausgeschlossen wer-
den.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf die Land- und 
Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen (Weide) in Anspruch 
genommen. Aufgrund der überschaubaren 
betroffenen Flächengröße sowie der Tatsa-
che, dass dem Gebiet aus landesplaneri-
scher Sicht keine besondere Bedeutung für 
die Landwirtschaft zugewiesen wird (kein 
Vorranggebiet für Landwirtschaft), ist eine 
Inanspruchnahme der betroffenen Weide 
vertretbar.

Für die Erweiterung der Seezeitlodge wird 
Waldfläche in Anspruch genommen. Die In-
anspruchnahme des Waldes wurde mit der 
Forstbehörde abgestimmt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzun-
gen geht kein zusätzlicher Anstieg des Ver-
kehrsaufkommens einher, der durch den 
Mitarbeiterverkehr des Hotels hervorgeru-
fen werden könnte. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind innerhalb des an-
grenzenden Bebauungsplanes vorhanden. 
Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas und Belange des Hochwasser-
schutzes

Durch die Realisierung des Planvorhabens 
kommt es zwar zu neuen Versiegelungen, 
aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs können negative Auswirkungen auf 
die Belange des Klimas jedoch insgesamt 
ausgeschlossen werden.

Positive klimatische Auswirkungen, insbe-
sondere auf das Mikroklima vor Ort, haben 
unter anderem die vorgesehenen Pflanz-
maßnahmen. Die Nutzung von Solarenergie 
ist zulässig und im Rahmen des Konzeptes 
vorgesehen.

Generell wirkt sich die Umstellung der Ener-
gieversorgung des Hotelbetriebes auf nach-
wachsende Rohstoffe bzw. erneuerbare 
Energieträger und der daraus resultieren-
den Verzicht auf Verwendung fossiler Ener-
gieträger (Gas) positiv auf die klimatischen 

Auswirkungen des Hotels aus. Der Nachhal-
tigkeitsgedanke, der der Seezeitlodge zu-
grunde liegt, wird weiterverfolgt.

Hinsichtlich der klimatischen Veränderun-
gen ist aus Vorsorgegründen ein Hinweis 
zum Abfluss des Wassers bei Starkregener-
eignissen in den Plan mit aufgenommen 
worden. 

Auswirkungen auf private Belange

Mit der vorliegenden Planung wird dem pri-
vaten Grundstückseigentümer und Vorha
benträger Baurecht zugestanden. Die Wert-
haltigkeit des Grundstückes wird gesteigert.

Auch wurden entsprechende Festsetzungen 
getroffen, um das harmonische Einfügen in 
den Bestand zu sichern (vgl. vorangegange-
ne Ausführungen). Durch die Planung erge-
ben sich somit weder für den Grundstücks-
eigentümer und Vorhabenträger noch für 
die angrenzenden Grundstücke und Nut-
zungen negative Folgen.

Alle bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten (Ab-
standsflächen etc.).

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Errichtung einer 
vor dem Hintergrund der Energiekrise 
benötigten Hackschnitzelheizzentrale

•	 Sicherung einer langfristigen Entwick-
lung des planungsrechtlich gesicherten 
„Hotels am Bostalsee“

•	 Erfüllung der landesplanerischen Ziele 
und Gebote

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forst- und Landwirtschaft

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs 

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung (kein erheblicher 
Erschließungsaufwand)

•	 keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes und des 
Hochwasserschutzes

•	 keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

•	 keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

•	 keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan wurden die zu 
beachtenden Belange in ihrer Gesamtheit 
untereinander und gegeneinander abgewo-
gen. Aufgrund der genannten Argumente, 
die für die Planung sprechen, kommt die 
Gemeinde Nohfelden zu dem Ergebnis, dass 
der Umsetzung der Planung nichts ent-
gegensteht.


